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Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
 
 
113. Sitzung (öffentlich) 

29. April 2021 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

9:45 Uhr bis 9:54 Uhr 

 

Vorsitz:  Hans-Willi Körfges (SPD) 

Protokoll: Dr. Lukas Bartholomei 

 

 

Verhandlungspunkt und Ergebnisse: 

 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuches in Nordrhein-Westfalen 3 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/13426 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen aller Fraktionen 
die Durchführung einer Anhörung von Sachverständigen am 
31. Mai 2021, 14 bis maximal 18 Uhr. 

Einstimmig einigt sich der Ausschuss darauf, die Kommunalen 
Spitzenverbände sowie den Verband kommunaler Unterneh-
men e. V. fraktionsunabhängig zu laden, also „vor die Klammer 
zu ziehen“. Pro Fraktion sollen außerdem zwei weitere 
Sachverständige eingeladen werden dürfen. 

* * * 
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 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-

buches in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13426 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
am 28.04.2021) 

Fabian Schrumpf (CDU) schlägt als Termin für eine Anhörung den 31. Mai 2021 vor. 
Die Beratung im mitberatenden Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
könnte am 23. Juni, die Auswertung und Beschlussfassung im AHBKW am 25. Juni 
erfolgen. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen aller Fraktionen 
die Durchführung einer Anhörung von Sachverständigen am 
31. Mai 2021, 14 bis maximal 18 Uhr.  

Einstimmig einigt sich der Ausschuss darauf, die Kommunalen 
Spitzenverbände sowie den Verband kommunaler Unterneh-
men e. V. fraktionsunabhängig zu laden, also „vor die Klammer 
zu ziehen“. Pro Fraktion sollen außerdem zwei weitere Sach-
verständige eingeladen werden dürfen.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges bittet die Fraktionen darum, die Sachverständigen 
bis spätestens bis zum 4. Mai 2021 zu benennen. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

30.04.2021/03.05.2021 
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